BVGer A-4861/2010 vom 6. Dezember 2010
Bundesverwaltungsgericht, 2010-12-06, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-4861_2010
FR: TAF A-4861/2010 du 6 décembre 2010
IT: TAF A-4861/2010 del 6 dicembre 2010
Regeste
Amts- und Rechtshilfe
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Schlussverfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 25. Mai 2010 wird aufgehoben. Es wird keine Amtshilfe geleistet.
E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 20'000.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. Dieser wird ersucht, dem Bundesverwaltungsgericht eine Auszahlungsstelle bekannt zu geben.
E. 3
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
E. 4
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